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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/355

06.03.2020

Dr. Fahlbusch, Jonathan

Beschlussvorlage öffentlich

- öffentlich - 

Fachbereich Soziales, Arbeit und 
Gesundheit

Bearbeiter/in: Schliszio, Katrin

Bestätigung der Zusammensetzung der Beschwerdestelle
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

26.03.2020 Sozial- und Gesundheitsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Sozial-und Gesundheitsausschuss beschließt die Berufung der im Arbeitskreis 
Gemeindenahe Psychiatrie benannten Mitglieder der Beschwerdestelle 
entsprechend § 2.3 und § 2.4 der Geschäftsordnung für 4 Jahre:

Herr Heiko Bruhn, Frau Stefanie Erdösi, Herr Rudolf Geisler, Frau Ilse 
Hochheim,Herr Peter Kirchner, Frau Rita Klein, Herr Michael Opitz, Herr Frank Sick.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:
Gemäß Geschäftsordnung für die Beschwerdestelle im Kreis Rendsburg-
Eckernförde, Ziffer 2.6, hat für die Zusammensetzung der Mitglieder der 
Beschwerdestelle eine Bestätigung durch den zuständigen Fachausschuss des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde zu erfolgen.

Die Beschwerdestelle ist ein Angebot an alle Bürgerinnen und Bürger, die 
Beschwerden und Anregungen zum psychiatrischen/psychosozialen Versorgungs-
system in Verbindung mit Einrichtungen, Angeboten und Diensten haben, die im 
Kreisgebiet liegen. Die Mitglieder sind ehrenamtlich für den Kreis tätig und treffen 
sich in regelmäßigen Abständen. Laut derzeit geltender Geschäftsordnung beträgt 
die Dauer der Mitgliedschaft vier Jahre, eine Wiederbenennung ist möglich.

Die genannten Mitglieder sind teilweise länger als 4 Jahre tätig und bereit, weiterhin 
tätig zu sein. Neben den genannten Personen ist seitens der Verwaltung Herr Sick 
als ärztliche Leitung des Fachdienstes Gesundheitsdienste in der Beschwerdestelle 
vertreten.

Relevanz für den Klimaschutz: ./.
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Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n: keine


	Vorlage

